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Allgemeines 
 
 

Ab 01. Februar 2006 verfügt die Gemeinde Neuendorf über zwei General-

Abonnemente, sogenannte GA-Flexicards (Tageskarten Gemeinde), und 

bietet damit eine neue Dienstleistung für die Bevölkerung von Neuendorf 

an. 

Die vorliegenden Richtlinien regeln den Bezug der Tageskarten.  

Die Tageskarten können in einem einjährigen Versuch vorläufig bis zum 

31. Januar 2007 bezogen werden. 

 

Die Tageskarten berechtigen am jeweiligen Geltungstag zu beliebigen 

Fahrten in der 2. Klasse auf den Strecken des Generalabonnements-

Bereiches. Ein Klassenwechsel (von 2. Klasse auf 1. Klasse) ist möglich. 

Bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich am Schalter eines Bahnhofes. 

 

Die Tageskarten gelten praktisch für die ganze Schweiz, ausgenommen 

sind lediglich einige Privatbahnen und Autoverkehrsbetriebe. Diese gewäh-

ren aber mit der Tageskarte grösstenteils 50 % Rabatt auf den normalen 

Tarifen. 

 

Die Gemeinde fördert damit das Umsteigen auf den öffentlichen Verkehr 

und leistet gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz. 

 

Reservationen sind ab 3. Januar 2006 möglich. Für die Zuteilung ist die 

Reihenfolge der Reservationen massgebend.  

 
 
 
 
 
 



 

Bezugsberechtigung und Gebühren 
 

Personen, die in Neuendorf gesetzlichen Wohnsitz haben 
¾ Kosten je Tageskarte Fr. 35.— 
¾ Das Benutzungsrecht für ein und dieselbe Person ist auf drei Tage im Monat be-

schränkt. 
¾ Für die erneute Beanspruchung im folgenden Monat muss eine Pause von min-

destens fünf Tagen dazwischenliegen. 
¾ Die Benutzungsgebühr ist bei Bezug der Tageskarte bar zu entrichten. 
¾ Die Reservation ist verbindlich und kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. 
¾ Wird das Abonnement am reservierten Tag nicht abgeholt oder aus sonst einem 

Grund nicht benutzt, muss die Tagesgebühr trotzdem bezahlt werden. 
¾ Minderjährige bedürfen der schriftlichen Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. 

 
Auswärtige Personen 
¾ Kosten je Tageskarte  Fr. 40.— 
¾ Reservation frühestens 7 Tage vor Reisetermin möglich 
¾ Im übrigen gelten die Bedingungen für Personen mit gesetzlichem Wohnsitz 

Neuendorf 
 

„Last Minute“-Tageskarten 
¾ Kosten je Tageskarte Fr. 20.-- 
¾ Ab 8.00 Uhr für den laufenden Tag und ab Freitag, 16.00 bis 17.30 Uhr, für 

das bevorstehende Wochenende, sind noch nicht bezogene Tageskarten 
als „Last Minute“-Karten zum ermässigten Preis erhältlich.  

¾ Die Benutzungsgebühr ist bei Bezug der Tageskarte bar zu entrichten. 
 

Reservation, Zuteilung und Bezug 
Die Tageskarten sind während den Bürozeiten der Gemeindeverwaltung Neuendorf 
zu reservieren (Telefon 062/387’95’00). Die Ausgabe erfolgt in Form von einzelnen, für 
jeden Geltungstag vordatierten Tageskarten. Sie können somit bereits Tage im voraus 
bezogen werden. 
Für die Zuteilung ist die Reihenfolge der Reservationen massgebend. 
 

Verlust der Tageskarte 
Für den Verlust der Tageskarte trägt der Benützer die Verantwortung. Die Tageskarten 
können nicht ersetzt werden, da jede Karte nur für einen Tag gültig ist. 
 
 

Rechtsmittel 
Der Zuteilungsentscheid der Gemeindeverwaltung ist endgültig. Ein Beschwerdeverfah-
ren ist ausgeschlossen. 
 
 
 
Neuendorf im Januar 2006 
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